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LANDLEBEN

Mit	dem	Alter	kommt	nicht	nur	die	
Weisheit,	mit	dem	Alter	kommen	
auch	körperliche	und	geistige	Ge-
brechen	und	Beschwerden.	Da	Ko-

chen,	Einkaufen,	Waschen	früher	oder	
später	 nicht	 mehr	 alleine	 bewältigt	
werden	können,	wird	Betreuung	und	
Pflege	 im	 Alltag	 notwendig.	 Und	 ir-
gendwann	drängt	sich	in	der	Regel	die	
Frage	 nach	 einem	 Umzug	 ins	 Alters-	
oder	Pflegeheim	auf.	Für	die	Altbäuerin	
oder	den	Altbauern	ein	schwerer	und	
einschneidender	Schritt.	

Pflege durch Bauernfamilie Umso	
schöner,	 wenn	 der	 Umzug	 dank	 der	
Unterstützung	 der	 Angehörigen	 hin-
ausgezögert	oder	gar	verhindert	wer-
den	und	die	betreffende	Person	im	ver-
trauten	 Umfeld	 bleiben	 kann.	 Diese	
Betreuungsaufgabe	 wird	 nicht	 selten	
durch	die	Betriebsleiterfamilie,	vor	al-
lem	durch	die	junge	Bauersfrau,	über-
nommen.		

Gesetzlich	besteht	keine	Verpflich-
tung,	die	Eltern	oder	Schwiegereltern	
zu	pflegen.	Auch	enthalten	die	heute	
angewandten	Kaufverträge	keine	 sol-
chen	Bestimmungen	mehr	wie	früher,	
wonach	für	die	Eltern	oder	Schwieger-
eltern	Unterhalt	und	Pflege	auf	Lebens-
zeit	zu	gewähren	ist.	

Die	heutigen	Regelungen	enthalten,	
wenn	überhaupt	noch,	das	Recht	auf	
eine	Wohnung	und	allenfalls	eine	Re-
gelung	 betreffend	 der	 Nebenkosten	
(Strom,	 Wasser,	 Heizung).	 Trotzdem	
unterstützen	und	pflegen	 viele	 junge	
Betriebsleiterfamilien	die	 Eltern	oder	
Schwiegereltern	 aus	 Zuneigung	 und	
Dankbarkeit,	moralischer	Verpflichtung	
oder	aufgrund	der	familiären	oder	ge-
sellschaftlichen	Erwartungshaltung.	

Wohnrecht, kein Tischrecht Wenn	
der	Landwirtschaftsbetrieb	den	Nach-
kommen	verkauft	wird,	wird	dem	ab-
tretenden	 Bauernpaar	 oftmals	 die	
Nutzniessung	oder	ein	Wohnrecht,	im-
mer	häufiger	ein	Mietvertrag	an	einer	
Wohnung,	eingeräumt.	Mit	der	Nutz-
niessung,	einem	Wohnrecht	oder	Miet-
vertrag	 wird	 das	 Recht	 auf	 Wohnen	
vereinbart,	nicht	jedoch	ein	Recht	auf	
Pflege	und	Betreuung.	

Wurden	in	der	Landwirtschaft	früher	
noch	Tischrechte	 (Recht	 auf	das	Ver-
pflegen	am	Tisch	der	Betriebsleiterfa-
milie)	oder	Pfrundrechte	(Wohnen,	Es-
sen	 und	 Pflege)	 abgeschlossen,	
beinhalten	vertragliche	Nutzniessungs-	
und	Wohnrechte	heutzutage	in	der	Re-
gel	einfach	den	Wohnanteil.	So	manche	
Betriebsleiterfamilie	rutscht	deshalb	in	
den	Pflegedienst	hinein,	ohne	dass	kla-
re	Abmachungen	bestehen.	Schliesslich	
läge	es	ja	auf	der	Hand,	dass	sich	dieje-
nigen	 um	 das	 betreuungsbedürftige	
Altbauernpaar	 kümmern,	 welche	 im	
gleichen	Haus	wohnen.	Fragen	nach	ei-
ner	Entschädigung	für	Pflege	und	Zeit-
aufwand	 tauchen	 dann	 oft	 erst	 nach	
dem	Tod	des	Betreuten	auf.	

Die	Erfahrungen	von	Agriexpert	zei-
gen,	dass	viele	davon	ausgehen,	dass	
eine	Entschädigung	für	getätigte	Pfle-
geleistungen	noch	nach	dem	Tod	des	
Pflegebedürftigen	problemlos	von	den	
Miterben	 eingefordert	 werden	 kann.	
Dem	ist	jedoch	nicht	so.	Dem	Betreu-
ungsverhältnis	 liegt	rechtlich	ein	Auf-
trag	 im	Sinne	des	Obligationenrechts	
(Art.	394	ff.	OR)	zugrunde.	Gemäss	Art.	
394	Abs.	3	OR	ist	dabei	eine	Vergütung	
nur	geschuldet,	wenn	sie	bei	Vertrags-
abschluss	oder	auch	erst	 später	wäh-
rend	der	Auftragserfüllung	ausdrücklich	

oder	konkludent	vereinbart	wurde	oder	
üblich	ist.	Ansonsten	gilt	die	Pflege	von	
Angehörigen	 als	 kostenlose	 Gefällig-
keit.	

Anders	sieht	es	für	angefallene	Aus-
gaben	aus,	etwa	für	getätigte	Einkäufe	
oder	das	Benzin	für	Fahrdienste.	Ausla-
gen-	und	Verwendungsersatz	 ist	näm-
lich	auch	beim	unentgeltlichen	Auftrag	
geschuldet.	Sofern	noch	keine	Verjäh-
rung	eingetreten	ist,	können	diese	Aus-
gaben	 von	der	 zu	pflegenden	Person	
beziehungsweise	von	deren	Erben	zu-
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VERWANDTENPFLEGE IN DER LANDWIRTSCHAFT ist	nicht	mehr	wie	früher	
selbstverständlich.	Oft	übernimmt	die	Betriebsleiterfamilie	diesbezüglich	eine	grosse	
Verantwortung,	was	entsprechend	zu	würdigen	ist.	Gesetzlich	besteht	nämlich	keine	
Verpflichtung,	die	Eltern	oder	Schwiegereltern	zu	pflegen.
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rückverlangt	 werden.	 In	 der	 Praxis	
scheitert	diese	Rückforderung	oftmals	
an	der	Beweislage.	Wer	sammelt	schon	
über	Jahre	hinweg	sämtliche	Belege	für	
solche	Ausgaben?	Und	selbst	wenn	Be-
lege	vorhanden	sind,	ist	längst	nicht	er-
wiesen,	 dass	 die	 Ausgaben	 auch	 tat-
sächlich	 für	den	Pflegedienst	getätigt	
wurden.	

Entschädigung vereinbaren Falls	
vom	Betriebsleiter	oder	seiner	Familie	

erben	abschliessbar,	damit	die	Leistun-
gen	bei	der	Erbteilung	zur	Anrechnung	
kommen.	

Weiter	empfiehlt	es	sich,	die	geleis-
tet	Arbeit	fortlaufend	auf	einem	Erhe-
bungsblatt	 zu	 rapportieren	 und	 vom	
Pflegebedürftigen	 unterzeichnen	 zu	
lassen.	Vorlagen	von	Betreuungs-	und	
Pflegevereinbarungen	 sowie	 Erhe-
bungsblättern	 werden	 von	 der	 Pro	
Senectute	Schweiz	kostenlos	zur	Verfü-
gung	gestellt	(pro-senectute.ch).	Über-

2015	oder	das	Agridea	Merkblatt	über	
Dienstleistungen	 im	 Haushalt	 Aus-
kunft.	 In	 etwa	 kann	 von	 folgenden	
Richtwerten	(Zahlen	je	Monat)	ausge-
gangen	werden:
•	 Morgenessen:	105	Fr./Monat
•	 Mittagessen:	300	Fr./Mt.
•	 Abendessen:	240	Fr./Mt.
•	 Wäsche:	140	Fr./Mt.
•	 Stundenlohn	 für	 geleistete	 Haus-

haltsarbeiten	(zum	Beispiel	Putzen):	
25	Fr./h

Pflegerische	Handreichungen	und	Be-
treuungsleistungen	 werden	 wie	 die	
Haushaltsarbeiten	am	einfachsten	mit	
einem	Stundenansatz	abgegolten.	Die	
Pro	Senectute	richtet	sich	dabei	nach	
Richttarifen	von	25	bis	30	Fr.	pro	Stun-
de.	 Spitexorganisationen	 verrechnen	
für	hauswirtschaftliche	Leistungen	30	
bis	35	Fr./h.		Handelt	es	sich	anspruchs-
volle	Pflegearbeiten	sind	auch	höhere	
Ansätze	 gerechtfertigt.	 Können	 die	
pflegebedürftigen	 Personen	 die	 Ent-
schädigung	nicht	mehr	 selbst	 regeln,	
empfiehlt	 Agriexpert	 dringend	 dazu,	
dies	im	Voraus	mit	den	übrigen	Ange-
hörigen	und	Miterben	beziehungswei-
se	dem	Beistand	des	Pflegebedürftigen	
abzusprechen	 und	 schriftlich	 fest-
zuhalten.	

Nicht	 vergessen	 werden	 darf,	 dass	
wenn	eine	Entschädigung	bezahlt	wird,	
dieselbe	bei	den	Einkünften	zu	dekla-
rieren	ist.	Sofern	die	Einkünfte	2300	Fr.	
überschreiten,	sind	pro	Jahr	auch	AHV	
und	weitere	Sozialabgaben	fällig.

Abrechnung Bezüglich	der	Abrech-
nung	 empfiehlt	 Agriexpert	 der	 Be-
triebsleiterfamilie,	 monatlich	 abzu-
rechnen	 und	 sich	 die	 erbrachten	
Leistungen	 monatlich	 auszahlen	 zu	
lassen.	 Alternativ	 können	 die	 er-
brachten	Leistungen	vertragsgemäss	
in	 Rechnung	 gestellt,	 die	 Fälligkeit	
aber	auf	den	Zeitpunkt	nach	dem	Tod	
der	 pflegebedürftigen	 Person	 ver-
schoben	werden.	Die	erbrachten	Pfle-
ge-	 und	 Betreuungsleistungen	 sind	
dann	eine	gewöhnliche	Schuld	des	Er-
blassers,	welche	aus	der	Erbmasse	be-
zahlt	 werden,	 ehe	 der	 Rest	 verteilt	
wird.	 Eine	 solche	 Regelung	 ist	 aber	
nur	sinnvoll,	wenn	nach	dem	Tod	des	
Pflegebedürftigen	noch	ein	Vermögen	
vorhanden	sein	wird.		 m

Betreuungsleistungen	erbracht	werden,	
welche	deutlich	über	das	gelegentliche	
Unterstützten	hinausgehen,	empfiehlt	
es	sich,	eine	Entschädigung	zu	verein-
baren.	Am	besten	geschieht	dies,	 in-
dem	 mit	 den	 Pflegebedürftigen	 eine	
schriftliche	Betreuungs-	und	Pflegever-
einbarung	abgeschlossen	wird,	in	wel-
cher	 der	 Betreuungsumfang	 und	 die	
Entschädigung	detailliert	geregelt	wer-
den.	 Ist	 ein	 Pflegebedürftiger	 nicht	
mehr	 handlungsfähig,	 ist	 ein	 solcher	
Vertrag	auch	mit	den	dereinstigen	Mit-

steigt	die	Unterstützung	und	Pflege	die	
Fähigkeiten	 und	 Zeit	 oder	 auch	 den	
Wunsch	der	jungen	Betriebsleiterfami-
lie,	 ist	zusammen	mit	den	Eltern	oder	
Schwiegereltern	und	den	andern	Nach-
kommen	nach	Lösungen	zu	suchen.

Tarife Über	 die	 Tarifausgestaltung	
bei	Haushalts-	und	Verpflegungsarbei-
ten	geben	etwa	die	Lohnrichtlinie	 für	
familienfremde	Arbeitnehmende	in	der	
Schweizer	 Landwirtschaft	 inklusive	
landwirtschaftlicher	 Hauswirtschaft	


